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1 Allgemeines 

Die Stadt Neumünster liegt in der Mitte Schleswig-Holsteins, südlich der Landeshaupt-

stadt Kiel sowie östlich der Bundesautobahn 7. Die Stadt Neumünster beabsichtigt 

bedarfsgerechten Wohnraum zur Verfügung stellen. Das Plangebiet hat eine Größe 

von ca. 3,9 ha. Hiervon werden ca. 2,8 ha für die Wohnbebauung genutzt. 

Im Oktober 2019 wurde der Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit 

Regenwasser in Schleswig-Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung“ (A-RW 1) einge-

führt. Dieser Erlass ist bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzungen von Bebau-

ungsplänen anzuwenden und dient dem Schutz des natürlichen Wasserhaushalts. Im 

Rahmen der Bauleitplanung wird die Erstellung eines Nachweises gem. A-RW 1 erfor-

derlich. 

2 Nachweis gem. A-RW 1 

Um den Eingriff des geplanten Baugebiets in den natürlichen Wasserhaushalt zu be-

werten, wird ein Nachweis gemäß dem A-RW 1 erstellt. Hierzu wird in einem ersten 

Arbeitsschritt der potenziell naturnahe Wasserhaushalt (Referenzzustand) ermittelt. 

Für die Berechnung des Planzustandes wird als „Worst-Case“ die maximal zulässige 

Bebauung (gem. B-Plan) unter Ansatz von Regenwasserbewirtschaftungsmaßnah-

men ermittelt und berechnet. 

Die Berechnungen werden mit dem frei zugänglichen Berechnungsprogramm des Lan-

des Schleswig-Holstein durchgeführt. 

Nach Berechnung der einzelnen Wasserhaushalte werden die Abweichungen der be-

rechneten Varianten zum Referenzzustand bewertet und den unterschiedlichen Fällen 

gem. A-RW 1 zugeteilt. 
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2.1 Wasserhaushalt Referenzzustand 

Das Plangebiet wird gem. A-RW 1 der Teilfläche „Geest G6 Neumünster“ zugeteilt. 

Dieser Teilfläche sind die folgenden a1-g1-v1-Werte zur Ermittlung des potenziell na-

turnahen Wasserhaushaltshalts zugeordnet: 

a1: 0,001 (Anteil abflusswirksame Fläche) 

g1: 0,370 (Anteil versickerungswirksame Fläche) 

v1: 0,620 (Anteil verdunstungswirksame Fläche) 

Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt 3,905 ha. Mit den oben aufgeführten 

Werten ergeben sich somit die folgenden a-g-v-Werte für den potenziell naturnahen 

Wasserhaushalt („Referenzzustand“): 

AE,a = 0,039 ha =   1,0 % 

AE,g = 1,445 ha = 37,0 % 

AE,v = 2,421 ha = 62,0 % 

2.2 Wasserhaushalt Planungsfall 

Auf Grundlage des aktuellen Stands des Bebauungsplan Nr. 224 der Stadt Neumüns-

ter wurde das Plangebiet in versiegelte und nicht versiegelte Flächen aufgeteilt. 

Zur Flächenaufteilung wurde der „Worst-Case“ (maximal zulässige Versiegelung) be-

rechnet. 

Berechnungsbeispiel: 

Grundstücksgröße: 1.000 m², GRZ: 0,3 

Dachfläche: 1.000 m² x 0,3 = 300 m² 

Nebenanlagen: 1.000 m² x 0,15 = 150 m 

Anhand des aufgezeigten Rechenansatzes teilt sich die geplante Wohnbaufläche wie 

in Tabelle 1 dargestellt auf. 
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Tabelle 1: Aufteilung Wohnbauflächen 

Gesamtfläche GRZ Dachfläche Nebenanlagen Private Grün-

flächen 

WA1, WA2 0,651 ha 0,25 0,163 ha 0,081 ha 0,407 ha 

WA3 bis WA5 1,459 ha 0,40 0,584 ha 0,292 ha 0,584 ha 

WA 6 0,752 ha 0,40 0,301 ha 0,150 ha 0,301 ha 

Für den Nachweis wurden zwei Varianten des Regenwassermanagements berechnet 

und bewertet. 

Als Basisvariante (V1) wurde die Ableitung in die vorh. Kanalisation ohne Ansatz wei-

terer Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen betrachtet. 

Die Berechnungsschritte sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. 

Abbildung 1: Variante 1 - Berechnungsschritt 2 
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Abbildung 2: Variante 1 - Berechnungsschritt 3 

Abbildung 3: Variante 1 - Berechnungsschritt 4 
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Als zweite Variante (V2) wurde im Bereich von WA 6 für 75% der Dachflächen sowie 

im Bereich von Carports und Garagen (ca. 50% der Nebenanlagen) eine extensive 

Grünbedachung vorgesehen. Des Weiteren ist im Bereich der Grundstücke eine Mul-

denversickerung angesetzt. Für die Verkehrsflächen wird eine Entwässerung über 

Baumrigolen (Mulden-Rigolen-Element) berücksichtigt. 

Die Berechnungsschritte sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. 

Abbildung 4: Variante 2 - Berechnungsschritt 2 
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Abbildung 5: Variante 2 - Berechnungsschritt 3 

Abbildung 6: Variante 2 - Berechnungsschritt 4 
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Für den Planungsfall ergeben sich die folgenden a-g-v-Werte: 

Tabelle 2: a-g-v-Werte Planungsfall 

Abflusswirksame 
Fläche

Versickerungs-
wirksame Fläche

Verdunstungs-
wirksame Fläche

V1 1,680 ha 42,9 % 0,670 ha 17,2 % 1,560 ha 39,9 %

V2 0,020 ha 0,5 % 2,040 ha 52,2 % 1,850 ha 47,3 %

2.3 Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz 

Für die Beurteilung der Intensität des Eingriffes in den Wasserhaushalt werden ge-

mäß A-RW 1 drei Fälle unterschieden: 

Fall 1: weitgehend natürlicher Wasserhaushalt 

Fall 2: deutliche Schädigung des naturnahen Wasserhaushaltes 

Fall 3: extreme Schädigung des naturnahen Wasserhaushaltes 

Zur Einteilung in die Fälle werden die prozentualen Abweichungen des Planungsfalls 

vom Referenzzustand ermittelt. Für den hier berechneten Referenzzustand ergeben 

sich die nachfolgend aufgeführten Grenzwerte: 

Fall 1 (Abweichungen < 5 %) 

Tabelle 3: Grenzwerte Fall 1 

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

Zul. Minimalwert 1,00 % 0,039 ha 37,00 % 1,445 ha 62,00 % 2,421 ha

Zul. Maximalwert 6,00 % 0,234 ha 42,00 % 1,640 ha 67,00 % 2,616 ha

Fall 2 (Abweichungen ≥ 5 % u. < 15 %) 

Tabelle 4: Grenzwerte Fall 2 

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

Zul. Minimalwert 6,00 % 0,234 ha 42,00 % 1,640 ha 67,00 % 2,616 ha

Zul. Maximalwert 16,00 % 0,625 ha 52,00 % 2,031 ha 77,00 % 3,007 ha
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Fall 3 (Abweichungen ≥ 15 %) 

Tabelle 5: Grenzwerte Fall 3 

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

Zul. Minimalwert 16,00 % 0,625 ha 52,00 % 2,031 ha 77,00 % 3,007 ha

Bewertung Wasserhaushaltsbilanz V1: 

Bei einem Anschluss aller befestigten Flächen an die vorh. Kanalisation ohne Ansatz 

weiterer Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen gilt der Wasserhaushalt als ext-

rem geschädigt (Fall 3). 

Tabelle 6: Bewertung Wasserhaushaltsbilanz Variante V1 

V1 Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

Referenzzustand 1,00 % 0,039 ha 37,00 % 1,445 ha 62,00 % 2,421 ha

Planzustand 42,89 % 1,680 ha 17,23 % 0,670 ha 39,88 % 1,560 ha

Abweichung ∆ +41,89 % +1,640 ha -19,77 % -0,770 ha -22,12 % -0,860 ha

Bewertung Fall 3 Fall 3 Fall 3 

Bewertung Wasserhaushaltsbilanz V2: 

Bei Variante V2 wird das Oberflächenwasser einer Versickerung zugeführt. Zusätzlich 

wird im Bereich der Carports/ Garagen (ca. 50% der Nebenanlagen) sowie 75% der 

Dachflächen von WA 6 eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. Bei Variante V2 

gilt der Wasserhaushalt als extrem geschädigt (Fall 3). 

Tabelle 7: Bewertung Wasserhaushaltsbilanz Variante V2 

V2 Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

Referenzzu-

stand 
1,00 % 0,040 ha 37,00 % 1,450ha 62,00 % 2,420 ha

Planzustand 0,47 % 0,020 ha 52,24 % 2,040 ha 47,30 % 1,850 ha

Abweichung ∆ -0,53 % -0,020 ha +15,24 % -0,600 ha -14,70 % -0,560 ha

Bewertung Fall 1 Fall 3 Fall 2 



B-Plan Nr. 224 in Neumünster 

Nachweis gem. A-RW 1 

Seite 11 von 12

3 Fazit 

Der Wasserhaushalt gilt in beiden betrachteten Varianten als geschädigt. 

Tabelle 8: Gegenüberstellung Varianten 

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

V1, ∆ +41,89 % +1,640 ha -19,77 % -0,770 ha -22,12 % -0,860 ha

V2, ∆ -0,53 % -0,020 ha +15,24 % -0,600 ha -14,70 % -0,560 ha

Die im Plangebiet anstehenden Böden (Mittelsande) sind zur Versickerung von Nie-

derschlagswasser geeignet.  

In Variante V2 wurde für 75% der Dachfläche des Gebiets sowie für die Carports/Ga-

ragen (ca. 50% der Nebenanlagen) eine extensive Dachbegrünung sowie die Versi-

ckerung des anfallenden Niederschlagswassers vorgesehen. 

Durch die Umsetzung dieser Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen, können die 

einzelnen Bestandteile der Wasserhaushaltsbilanz im Vergleich zur Variante V1 deut-

lich verbessert werden. Der abflusswirksame Anteil kann so um 41,4 % verringert und 

der versickerungs- bzw. verdunstungswirksame Anteil um 35,0 % bzw. 7,4 % gestei-

gert werden. 

Im Plangebiet sind Baumpflanzungen vorgesehen, wodurch sich der verdunstungs-

wirksame Flächenanteil erhöht und der abflusswirksame Flächenanteil im gleichen 

Maße verringert. Dieser Effekt wurde im Berechnungsprogramm nicht berücksichtigt, 

sodass der tatsächliche verdunstungswirksame Flächenanteil über dem berechneten 

Anteil liegen wird. 

Erforderliche Nachweise 

Bei Einstufung in Fall 3 werden gemäß A-RW 1 lokale und regionale Überprüfungen 

erforderlich. Die Art und der Umfang der Überprüfungen sind mit der zuständigen un-

teren Wasserbehörde (hier Neumünster) abzustimmen. Da bei der geplanten Vorzugs-

variante (Variante 2) der abflusswirksame Flächenanteil nicht erhöht wird, sind die 
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lokale Nachweise „Einhaltung des bordvollen Abflusses“ und „Vermeidung von Ero-

sion“ nicht zu führen. 

Aufgrund der Erhöhung des versickerungswirksamen Flächenanteils, ist der lokale 

Nachweis „Vermeidung der Grundwasser-Aufhöhung“ zu führen. Dieser Nachweis gilt 

als erbracht, wenn die Versickerungseinrichtungen gemäß DWA-A 138 bemessen, ge-

baut und betrieben werden und der mittlere höchste Grundwasserstand mindestens 

1,0 m unterhalb der Sohle der geplanten Versickerungseinrichtung liegt. Da eine fach-

gerechte Bemessung der Versickerungsanlagen Grundvoraussetzung für die Erteilung 

einer entsprechenden Genehmigung durch die untere Wasserbehörde ist, kann davon 

ausgegangen werde, dass der Nachweis zur Vermeidung der Grundwasser-Aufhö-

hung als erbracht gilt. 

Bei einer Einstufung in Fall 3 ist zudem der regionale Nachweis „hydrologischer Nach-

weis Schleswig-Holstein“ durchzuführen, um die maximal zulässige Einleitmenge zu 

ermitteln. Da der abflusswirksame Flächenanteil nicht erhöht wird, ist der Nachweis 

„hydrologischer Nachweis Schleswig-Holstein“ nicht zu führen. 

4 Unterschriften 

IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH  

Kiel, den 07.02.2024 

i. A. Dipl.-Ing. (FH) Claudia Baumann


